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HEINRICASGTVOER

geboren 27. September 1815 in Riesbach;

gestorben 23. März 1890 in Bendlikon.
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Der Lebensgang von Heinrich Studer ist der treueste

Spiegel seiner ganzen Persönlichßkeit. Selten findet sich

Neigung und innerstes Wesen eines Menschen in so enger

Ubéreinstimmung mit den von ihm aufgenommenen

ãussern Zielen und ihrer Durchführung. Der Nachweis

davon, welcher indess ohne einige Berücksichtigung der

allgemeinen Verhältnissse an Frische verlöre, hat viel

Lehrreiches und wird die ungetheilte Hochachtung

mehren, die dem verdienstvollen Wirken des Mannes

zu Theil gewordenist.

Es trug den Stempel der Schlichtheit und Binfach-

heit seines gediegenen Charakters. Vorwiegend eroster

Richtung, ohne sich dem Heéeitern zu verschliessen, liegt

das volle Geprãge dieser Anlage in dem sie beherrschen-

den Pflichtgefühl und der Zähigkeit eines festen zweck-

bewussten Millens. Sicheres Gedächtniss, klarer Ver-

stand verbürgten auch das Zutreffende daraus hervor—

gegangener Entschlüsse. Dabei war das Gemüth des

Mannes von Güte getragen und von menschenfreund-—

lichem Woblwollen erfüllt, ungeachtet der äusseren

Zurückhaltung. Ein Zzweifel an seiner Aufrichtigheit

uncl Géeracdheit blieb ganz ausgeschlossen, wie an seiner

Anbäanglichkeit und Treue.
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Heéinrich Studer wählte seinen praktischen Beruf

auf gewerblichem Gebiet. Hierin eérscheint er als der

wahre Erbe von Grossvater und Vater, mit denen er

den unverdrossenen Arbeitstrieb theilte. In einem Stück

hat er sie dabei überholt, im glücklichsten Geéelingen

seiner Thãtigbeit.

Der Grossvater war im letzten Viertel des acht-

zehnten Jabrhunderts aus der Heimatgémeéeinde Ma-

schwanden nach Riesbach bei Zürich übersiedelt. Wie

uns mitgetheilt wird, um hier eine Weberei und Kattun-—

druckerei zu betreiben. Das Zweite aber wobl éerst er-

heblich spater, angesichts der damals bestandenen grossen

Beschränkung im Ausüben von Handel und Gewerbe

an sich und gegenüber der regierenden Stadt.

In Riesbach wurde ihbm 1789 der Sohn Heinrich

geboren, welcher mit der Zeit in das vãterliche Geschãft

trat, spater dessen Leitung übernahm und im Verlaufe

sowohl als Fabrikant wie im politischen Leben als „Kan-

tonsrath Studer“ allgemein bekannt geworden ist. Im

Jahre 1814 wählte dieser Dorothea Unholz, geb. 1798,

die Tochter eines benachbarten hablichen Landwirthes,

zur Leéebénsgeéfährtin. Aus der Ehe gingen elf RBincer

hervor, acht Söhne und drei Töchter, unter jenen als

altester Heinrich Studer, geboren am 27. September

1815, von welchem dieser Abriss handelt.

Mit gleichzeitiger Vergrõsserung des Geschãfts fancl

1817 dessen Verlegung nach Wipkingen bei Zürich statt.

Es geéewann seit Mitte der Zwanziger Jahre Rutf, gedeih⸗

lichen Aufschwung und gegen Ende des Jahrzehnts noch

weitere Ausdehnung. Schon damals lieh der älteste, in



der Alltagsschule vorgerückte Sohn Heinrich den Vor-

gangen im Géschäft besondere Aufmeéerksſsambeit, zeigte

für die Farbküche ausgesprochene Vorliebe, ja machte

sich in den Freistunden in kleinen Verrichtungen dort

béréits nützlich. Er erklärte auch, wenn von der ckünf-

tigen Berufsrichtung unter den Brüdern die Réde war,

eér wolle Chemiker werden. Viele Worteé liebte er nicht.

Einige Jahre lang besuchte er darauf die Privatschule

eines jungen Lehrers Mathey aus Neuenburg, welche zu

jener Zeit in Wiphingen gehalten wurde. Man darf es

als einen Beweis des guten Fortschreitens ansechen, dass

der Vateéer 1828 den dreizehnjährigen Knaben an eine

der damaligen Zurzacher Messen mitnahm. Der Einblick

in diesen längst eingegangenen internationalen Markt,

welcher von Handwerkern, Gewerbeétreibenden, Cleinen

uncd grossen Kaufleuten der Schweiz, aus Süddéutsch-

land und dem Eisass besucht zu werden pflegté, hinter-

liess in der Seele des aufgeweckten strebsamen Schülers

einen fruchtbringenden EBindruck. Zur Beförderung prak-

tischen Geschicks und verständigen Ubérlegens diente

ferner, dass der Vater ihm allmählich kleinere geschäft-

liche Aufträge zu selbsteigener Besorgung anvertrauteé.

Die bald darauf eingeétretenen Ereignisse im staat-

lichen Leben der Schweiz?, und, in Polgedes Ustertages

vom 22. Novembeér 1830, z2umal im Kanton Zürich, bil-

deten für den angehenden Jüngling die erste grosse

Lebenserfahrung. Séeine tiefgründige Natur empfand die

Bedeéeutung· Um so mehr als der eigene Vater es war,

der mit dem lebhaften Temperament und den Erinne—

rungen an vormals bestandene Hemmnisse seine ganze
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Person in glühendster Begeisterung für die Neugestal-

tung einsetzte. Vom Grossen Rathe selbst berufen,hnabm

er als dessen Mitglied theil an der Aufstellung der frei—

sinnigen repräsentativen Staatsverfassung des Kantons

vom 10. März- 1831, gegründet auf die staatsrechtliche

Gleichstellung der Bürger von Stadt und Land unter

Verlegung der Staatsgewalt in die Gesammtheit des

Volkes. Von 1832 an wiederholt von der Landzunft

(Wablkreis) Oberstrass-Wipkingen in die oberste Landes-

behõörde gewãblt, ist er auch jenen Männern beéeizu⸗ãhlen,

welche mit Talent, Umsicht, Fleiss und Bésonnenbeit

nach Annahme der Verfassung die grundsätzlichen Um—

bildungen in Géesetzgebung, Verwaltung und Rechts-

pflege zu Stande gebracht haben.

Heute, sechzig Jahre spater, mag diese Entwicklung,

die nicht obne Widerstreben, doch mit schliesslicher Ent-

sagung ihrer Gegner vor sich gegangen war, schlecht⸗

hin als die Erfüllung der Vorbestrebungen erscheinen,

eine Erfüllung, welche nur noch als eine blosse Erage

der Zeit angeschen werden konnte unct wozu es ledig-

lich des Aussern Anstosses bedurfte, der diesmal wieder

von Frankreich Kam, durch die Pariser Revolution vom

28. Juli 1830, wie andere Male und neulich von deutscher

Seite. Hatte ja, als die alte PRidgeéenossenschaft unterging,

das, was man schon die Idéen des neunzehnten Jahr⸗

hunderts nennen durfte, bereits den Weg ins Blut ge—

funden. Nicht allein mit der kurzlebigen helvetischen

Ronstitution von 1798, sondern selbst zu Napoleons

Zeiten in den Einrichtungen seit 1803. Und waren so—

gar in der Restaurationsperiode seit 1814 mit dem Ein-
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greifen der europaischen Allianzmãchte jene Ideen im

Schiffbruch der Vorvergangenbeit nicht ganz verunglückt.

Wie dem aber sei, sicher ist, dass Heinrich Studer

sich als überzeugten Anhänger jener Entwicklung jeder

Zeit bekannt hat, dankbar für die That ihrer Urheber.

Es sagte ihm besonders zu, dass das Augenmerk

seines Vaters hauptsächlich auf die Hebung der Volks-

bildung gerichtet war, gipfelnd in der Gründung einer

Hochschule.In dessen gastlichem Hause verkehrten da⸗

mals öfters bedeutende Manner, darunter Bürgermeister

M. Hirzel, Staatsanwalt Ulrich, Seminardirektor Scher

Mathematiker Grãffe, Chemieprofessor Löwig, der Staats-

rechtsgelehrte L. Snell. Der herangereifte Sohn Heinrich

zog daraus grossen Nutzen und geistigen Gewinn.

Seit Eröffnung der zürcherischen Hochschule zu

Ostern 1833 hörte dieser Vorlesungen über Mathematik

und Naturwissenschaften, besonders aber über das ihm

praktisch schon gelãuſige Pach der Chemie. Seine Liebe

zur Mathematik bestimmte ihn denn auch, der Militär-

pflicht bei der Geniewaffe zu genügen, in welcher er

bis zum Hauptmann stieg. Selbst nach vollendeter

Dienstzeit bethãtigte er sich noch einmal militãärisch im

Sonderbundskriege durch freiwillige Ubernahme der

Führung éiner Infanteriecompagnie.

Bald sollte jetzt aber ein Zwischenfall sich ereignen,

welcher den Lebensweg von Heinrich Studer noch be—

Stimmter vorzeichnete und ihn auf Jahre hinaus dem

Heéimatkanton entführte.

Die vielfachen geschäftlichen Beziehungen zu aus-

wãartigen Industriellen hatten den Vater Studer seit An-



fang der Dreissiger Jahre auch mit alt Landschreiber

H. Brunner in Glarus in Berührung gebracht, der einem

dortigen Kattundruckerei-Geschäft, Firma H. Brunner,

vorstand. In jenem Kanton war nämlich die Indienne—

Manufaktur im vergangenen Jahrhundert schon früh, und

einige Jahrzehnte spater auch die Indiennedrucberei hei-

misch geworden. Am30. April 1836 kKam nun zwischen

RKantonsrath H. Studer und dem genannten alt Land-

schreiber H. Brunner, der kKurz zuvor éeinen hoffnungs-

vollen Sohn verloren hatte, ein Gesellschaftsvertrag zu

Stande bezuglich Ubernahme und gemeinsamen Betrieb des

vorhin éerwähnten Baumwolldruckerei-Geschäfts. Darin

verpflichtete sich H. Studer gleichzeitig, „Seinen im väter-

lichen Geschãfte bis dahin als Kolorist thätig gewesenen

altesten Sohn Heinrich zur Besorgung der technischen

Leitung des neuen Geschäfts an Herrn Brunner abzu—

treten“. Leétztérem waren bei seinen Anwesenhbeiten in

Wipkingen die viel versprechenden Eigenschaften des

anstelligen jungen Mannes nicht entgangen. Er wussteé

das Zugestãndniss des Vaters zu schãâtzen, das dem neuen

Geschafte zu gut kam.

In jenen Tagen erlebte Vater Studer die Genug⸗

thuung, sein Wirken von der nahern Umgebunginbleéei-—

bender Gestalt anerkannt zu sehen. Die Geméincdde Wip-

kingen ertheilte am 8. Mai 1836 an Kantonsrath Studer

unentgeltlich das Bürgerrecht für sich, die Gattin und

Rinder mit Rücksicht auf seine Leistungen in Gewerb-

thãtigkeit und in amtlichen Stellungen zum Nutzen des

engern und weitern Vateérlandes.



Beévor wir Heinrich Studer, jetzt Bürger von Wip—

kingen, nach Glarus begleiten, ist esunumgänglich, noch

der Kuüummeérnisse zu gedenken, welche ihm bald sowohbl

die öffentlichen Begebenheiten im Heimatkanton, als die

Geschicke des Vaterhauses bringen sollten. Allmählich

nämlich tauchten im éersteren Anzeichen von Verstim-

mungen auf über einzelne Kaum erst zur Thatsache ge—

wordene Einrichtungen oder nachherige Massnahmen,

genährt oder geschürt von Unzufriedenen jeder Art.

Am 6. September 1839 Kam, nicht ohne Blutvergiessen,

der Anschlag zum Durchbruch und endete mit dem Fall

der Reégierung. Zu jener Zeit hatte es ja in der Schwei⸗

überhaupt den Anscheéin, als werde das „Putschen“ als

das unfehlbare Haus- und Heilmittel gegen jedes bürger-

liche Unwoblsein angesechen, wie nachmals das Impro-

visiren von Verfassungsrevisionen. Das öffentliche Wesen

nahmjetzt im Kanton für einige Jahre rückläufigen Gang

an, um ziemlich rasch wieder in die freie BRichtung zu—

rückzubehren. Die nächsten Folgen waren eine gründ-—

liche Verbitterung gewesen. In dem entbrannten Kampf

um die unversehrte Erhaltung der Volbsschuleinrich-

tungen hatte sich Vater Studer als Mitglied der Bezirbe-

schulpflege gegen eine vom Erziehungsrath eingeéleitete

Rlage auf Amtsehrveérletzung durch Verlaumdung zu ver-

theidigen anlãsslich einiger Auslassungen in einemVisi-

tationsbericht von 1843 über die Schule Geroltsweil und

ihre „stiefmũütterliche Behandlung von oben“. Er wurde

gerichtlich freigesprochen.

Aber auch sein Fabrikationsgeschäft entging Er—

schũtterungen nicht. Die Gründung des deutscheo z0l-
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vereins im Jahre 1834 hatte der zürcherischen Indienne—
Manufaktur durch Verschluss von Absatzwegen empfind-
lichen Nachtheil gebracht. Dazu kamen in den Fünf—
ziger Jahren weitere schwere Verluste. Da Kkeiner der
Sõhne Neigung zeigte, in das vaterliche Geschäft éinzu-
treten, entschied sich der Inhaber zu dessen Liquidation.
H. Studer wurde am 27. Mai 1853 z2um Verwalter am
neuen zürcherischen Kantonsspital gewälalt und beschloss
sein Leben als solcher im gleichen Jahre. Die Wittwe
überlebte ihn. Sie starb im Alter von 83 ahren In
frommer Ergebung trug sie das Geschick, ausser dem
Lebensgefãhrten die Mehrzahl ihrer Kinder hinscheiden
zu sehen.



Igß

Heinrich Studer versah die im Jahre 1836 in Glarus

übernommene technische Geschäftsleitung, worin er die

auf ihn gesetzten Erwartungen weéeit übertraf und dabeéei

von der Familie Brunner wie ihr eigener Angeböriger

geschãtzt war, bis zur Lösung des Vertrages im Jahre

1842. Damals verehelichte er sich nämlich mit Amalie

Héer von Glarus, der Tochter aus angeschenem Hause,

gründete ein ecigenes Heim und trat nunmehr, aber

in der Stellung eines Mitantheilhabers, wieder ibn das-

selbe Geschàft ein. Unter dem neuen kräftigen Mitleiter,

der jetzt seine ganze Hingebung daran zu wenden ver-

mochte, érrang es grosse Geltung und Blüthe. Nicht nur

war der neue Gesellschafter ein trefflicher Pabrikant und

Geschãftsmann, in jeder Hinsicht bewandert und befäbigt,

sondern ér beésass auch den richtigen Takt im Verkebr

mit den Arbeéitern und den offenen Sinn für ihr Wobl-

ergehen. Das augenfällige Zeugniss hiefür liegt in seiner

einsichtigen Mitwirkung bei Gründung und Einrichtung der

Alterskasse für Pabrikarbeiter in Glarus. Von ihm rühren

der Statutenentwurf, und die Rentenberechnungen her,

welche sich in der Ausführung als zutreffencl bewährt

haben. Diese Kasse besass Ende 1889 ein Vermögen

von 294074 Er. und bezablte seit 1865 an Renten

259,058 Fr. Die grosse Beliebtheit von Heinrich Studer

sowobhl bei den Arbeitern, als ebenso sehr bei der ganzen



— 12 —8*—

dortigen Béevölkerung ergibt sich daraus, dass dessen

Andenken noch heute, dreissig Jahre nach seinem Weg-

zuge von Glarus, daselbst in Ehren gehalten wird.

Obwobl H. Studer Zeit und Kraft zunächst auf das

Geschàft verwandte, verhalf ihm die unerschöpfliche

Ausdauer auch noch zur Erübrigung von Freizeit für

die Erweiterung seiner allgemeinen Bildung. Im Wéechsel

der Thãtigkeit lag für ihn zugleich die Erholung, wie

in Durcharbeiten einer Frage das Mittel zu ihrer ganzen

Erfassung. Bis an sein Lebensende widmete er sich

guter Lektüre mit vollem Genuss: dem Verfolgen der

naturwissenschaftlichen Fortschritte, der Beschäftigung

mit der Mathematik, selbst nach der astronomischen

Seite hin. Die Hinneigung zur freien Natur trieb ihn zu

Streifzügen ins Hochgebirge, lange vor Entstehung der

Alpenvereine. Sein gedrungener, echer schmächtiger

aber festgebauter und zäher Körper von mittlerer Grösse

mit étwas vorgebeugter Haltung und raschem Gang

eignete sich hiezu ganz besonders. Wer die charak-

teristische Erscheinung an sich vorüberschreiten sah, er-

Kkannte darin gleich den entschlossenen Mann von be—

stimmtem Ziel. Der energische Wille fand sich schon

in den scharfen Linien seines Antlitzes ausgéesprochen.

In den jüngeren Jahren überstand er das eine Mal einen

schweren Typhus, das andere Mal die Pocken ohne

spãtere Nachtheéile.

Er besuchte wiederholt die Quéllen von St. Moritz,

angezogen von der unvergleichlichen dortigen Gebirgs-

welt und ihren Verlockungen für Wanderübungen. In

den spãtern Jahren erwäãblte er einmal Bormio uncd Ems



—— 13 —

und wiederholt Ragaz. Aber nach dem Tode seiner

treu um ihn bésorgten Gattin, die seine öftere Beglei-

terin gewesen war, z20g er sich lieber in sein Haus zu-

rück. Im Kreise der Familie, die sich in Glarus um

ihn bildete und ibm mit Liebe und Verehrung zugethan

war, verkehrte er gern und in herzlicher Art; ebenso

im Schooss einer geselligen Vereinigung engerer Freunde,

zu denen die im Tode ihm lLängst vorangegangenen

jüngeren Staatsmänner Dr. J. J. Blumer unct Dr. Joachim

Heéer gehörten. Er war ein mittheilsamer Gesellschafter,

sobald hn der Gesprächsgeégenstand anregte. Dann gab

er mit rechtem Behagen aus dem Schatze seiner Erin-—

nerungen manche launige Mittheilung zum Beéesten.

Ein Mann von dieser Bedeutung entgeht der öffent-

lichen Aufmerbsamkeit nicht. Das kleine Land Glarus

bewies ihm seine Hochachtung durch die Wabl des

Nichtglarners in den Landrath. Das zuständige Urtheil

üuber seine Thãtigkeit in dieser Behörde bezeichnet auch

sie als die eines „Sehr verständigen Mannes“; es rührt

von Landammann Héer her. Ja, es liegt wie eine gewisse

Vorbeéedeutung darin, dass H. Studer im Jahre 1852, bei

Gründung der Bank in Glarus, zu deren Hauptförderern

gehörte und, gleich in die Bankbehörde gewählt, der

Anstalt grosse sachliche Dienste leistete. Ungeachtet

seines sSpatern Wegzuges setzte die Behörde besonderen

Werth auf Beibehaltung dieser Stelle, die er auch noch

einige Jahre bebleidete.

Heinrich Studer zog sich 1860 aus dem Geschäfte

zurück, worin er seit 1836 thätig gewesen und welchem

er achtzehn Jahre lang mit dem, ihn überlebenden Raths-
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herrn Brunner vorgestanden war. An Arbéit und Mühen
die Fülle! Doch der von ihm eingeschlagene „Weg zum
Erfolg durch ecαιι—dieser Wesghatte sich
an ihm bewahrt und H. Studer zum unabhängigen Manne
gemacht, frei, sich jetzt auf andern Gebieten zu versuchen,
nachdem sich in der von ihm bis anbin vertretenen in—
dustriellen Richtung doch vielerlei geändert hatte.

Am 10. Mai 1861 éreignete sich der grosse Brand
in Glarus und zerstõrte auch die Wohnstãtte von H. Studer.
Dies bewog ihn zur Rückkehr in seinen Heimatkanton
und dessen grössere Verhältnisse.

Wir haben die bisherigen Abschnitte seines Lebens
mit Vorliebe behandelt. Die Entwicklung eines Menschen
bis zur Erreichung seines nãchsten Grundziels bleibt wolal
immer das Anziehendste. Deno alle nachfolgenden Lei-
stungen sind nur Bestätigungen der originalen Anlagen
und Schaffungskraft, wenn auch in veränderter Ausmün-
dung. Heinrich Studer war im Sinne des Wortés seines
eigenen Glückes Schmid, und, wie wir sahen, ein „selbst-

gemachter Mann“. Er ist aber zugleich der bündige
Beweéis dafür, dass der in den Menschen gelegte natür—
liche Trieb, Kraft und Gaben zur Entfaltung zu bringen,

der Arbeit und gleichzeitig eines idéaleren Arbeitszieles
bedart, das ihm unter Umständen sogar ein noch érwei-
tertes zu éröffnen vermag, statt jenes blosser Befrie—
digung des nächsten Bedürfnisses oder Genusses. Was
dem heutigen Geschlecht als Erben der Väter in man—
chem Beétracht viel leichter erreichbar ist, musste von

den Vorgängern in hartem Kampfen und Bingen, in
kõrperlicher und geistiger Anstrengung erstritten werden.
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Allerdings wurde damals von Arbeit weniger gesprochen,

aber um so mehr darin geleistet, obne dabei die läu-—

ternde innere Selbst- undd Charakterbildung hintanzu—

setzen. Man darf wohl sagen: die wirthschaftliche Blüthe,

zu welcher es die Gegenwart unseres Landes gebracht

hat, berubt zu einem vorwiegenden Theil auf der unaus-

gesetzten Arbeit der sogenannten „Selbsttgemachten Män-

ner“, die, so gut wie z. B. in Amérika, aus éinfachen

Arbeiterkreisen hervorgegangen sind und kbeéeineswegs

etwa bloss aus den so gehéissenen bevorzugten Klassen

unct ihren Reichthümern. Die letztern waren in unsern

engen schweizerischen Verbältnissen durchschnittlich nie

gerade von ausnehbmend grossem Umfange gewesen.

Jedenfalls hatten die Inhaber sich meist selbst erst von

geringen Anfängen zu unabhängiger Stellung emporzu—

arbeiten. Das letzte Buch, das Heinrich Studer kurz-

vor seinem Tode las, war: „Samuel Smiles, der Weg

zum Erfolg durch eigene Kraft“, éingeleitet mit einem

Sinnspruche Schillers, so ganz auf diesen Leser zutreffend.



Heinrich Studer, dem ein Sohn und zwei Töchter

bescheert waren, welche sein hausliches Glück ergänzten,

erwarb zu Anfang des Jahres 1862 die Besitzung , Blumen-

thal“ zu Bendlikon. Die Bamilie fübhlte sich in derselben

schnell heimisch, nach einem vorübergehenden Aufent-

halt in Riesbach(GSchwanen am Mühlebach) und Kilch-

berg. Schon die Lage verlieb dem eérlesenen Sitz etwas

Reizvolles. An den Bergabhang geschmiegt und ander-

seits das Seegestade berührend, gewährt derselbe die

Ausschau nach dem unfern auftauchenden Zürich, dann

über das langgestreckte belebte Gewässer hinweg und

dessen malerische Biegungen bis zu den es überall ein—

rahmenden Höhen. Allmählich schuf sich der Eigen-

thümer mit Geschmack und Feinsinn das Gut zum trau-—

lichsften Anwesen um. Die Blumen-, Béeren- und Edeéel-

obst-zucht mit Rebbau bot jetzt Ausdehnung einer früher

schon mit Lust gepflegten Beschäftigung. Ja, als Wein-

bauer auf eigenem Grund wusste er sogar den sprüch-

wörtlichen Ruf des dem Namen nach weitbekannten

„Bendliker“ — selbst ohne die chemischen Erfahrungen

zu Rathe zieben zu müssen — vom alten Flecken 2zu

befreien.

Doch zu einer völligen Erholungs- und Rubestätte

hatte er diese Heimat nicht ausersehen. Und wenn er

Amter nicht suchte, so suchten sie dagegen ihn. Im
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November 18610 war er von den Versicherungsgesell-

schaften „Helvetias in St. Gallen zum Mitgliede des Ver-

waltungsrathes gewählt worden. Er verblieb darin bis

zum Tode und wirkte „mit seltener Intelligenz, velsei

tigem Wissen und reichen Erfahrungen“.

Ein nahégélegenes Intéeresse flösste ihm das im Ent-

stehen begriffene Dampfbootunternehmen für das linbe

Zürichseeufer ein, dessen Betrieb am r. Juni 1864 ér-

öffnet wurde. H. Studer nahm daran Theil als Mitglied

des Verwaltungsrathes dieser Gesellschaft und des engern

Verwaltungsausschusses. Zu Ende des Jahres 1868 fand

die Verschmelzung mit der altern Dampfschiffgesellschaft

für den Zürichsee statt, in deren Verwaltungsrath jetzt

Herr Studer trat. 1874 ging dieses Unternebmen an

die Geésellschaft der Schweizerischen Nordostbahn über.

Bei dessen, 1877 beéendigten, Liquidation war auch Hexr

Studer thãtig.

Der Bezirk Horgen übertrug ihm das Amt eéines Be—

zirksschulpflegers, und die Gemeinde Rilchberg jenes

eines Mitglieds der Gemeindeschulpflege. Er führte in

dieser den Vorsitæ- einige Jahrzehnte lang bis zu seinem

Ableben. Im Jahre 1864 sehen wir ibn als Mitglied des

Grossen Rathes für den Wahlkreis Thalweil, welcher

ihm ununterbrochene Anbänglichkeit bewiesen hat. So

sehr aber diese Verpflichtungen zunahmen, sie entzogen

ihn nicht gänzlich häuslichem Walten und dessen An—

nehmlichkeiten.

Damals bestellte noch der Grosse Rath den Régie—

rungsrath, wie auch die ständigen Präsidenten. Bei der

Auswahl hatte er sich jeweilen durch Rücbsicht nicht

2
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allein auf allgemeine Bildung zur befähigten Führung

der wichtigen Verwaltungszweige mit deren Verantwort-

lichkeit leiten lassen, sondern nicht minder praktische

Bewährtheit und erworbenes volles Zutrauen béeachteét.

Von diesem Gesichtspunkt aus wählte er 1866 Heinrich

Studer in den Régierungsrath. Einladend erschien die

politische Lage im Kanton damals freilich nicht. Die

„klassische Ruhe“, die erst unbewegbar geschienen,

und über welche die Heisssporne für eine Umwendung

der Dinge oft ihre Glossen gemacht hatten, war nicht

mehr weit davon entfernt, der nachherigen „permanenten

Bewegung“ Raum zu geben.

H. Studer, von seinem Pflichtgéefühle bewogen, er—

arte sich zur Annahme. Das Gebiet der neuen Thàatig-

keit näherte sich in gewisser Beziehung dessen bis-

herigen Aufgaben. Es betraf: Inneres, Abtheilung Land-

wirthschaft und Direktion der Finanzen, Abtheilung

Spitalpflege. Ein von ihm eingebrachter Gesetzentwurt

bezüglich Anderungen an der landwirthschaftlichen Schule

geélangte 1867 vor den Grossen Rath und wurde zum

Gesetz erhoben. Der landwirthschaftliche Kantonalverein

berief H. Studer in den Vorstand, eérnannte ihn zum

Prasidenten und in einer Spateren Zeit zum Ehren

mitglied.

In der jeweiligen Behandlung der Geschäfte ging

H. Studer niemals auf Suche formaler Tifteleien aus und

überliess sie den Liebhabern. Er achtete das Géfühl

der Selbstündigkeit mitarbeitender tüchtiger Kräfte selbst

nach Seite der Rorm In allen Lagen wurde er als

freundlicher Kollege und Vorgesetzter geéliebt.



Der Eintritt von Heinrich Studer in die Béegierung
traf in eine Ubergangszeit. Ein étwas jüngeres Ge—
schlecht war damals mit in die Linie gerückt. Theil-
weise mochte es den herrschenden Anschauungen noch
zugethan, in mancher Hinsicht dagegen ihnen entwachsen
sein. Wir wollen nun nicht gerade behaupten, dass es
sich in der vorhin angédéuteten Bewegung für éinen
Wechsel des Regiments lediglich um einen idealen grund-
sãtzlichen Kampf gehandelt habe mit Ausschluss von
Ehrgeiz und persönlichen oder örtlichen Interessen und

Machtzielen. Allein so wenig Handlungen je ihren Fol-
gen entgehen, so haben auch die Ideen ihre Ron—

seqduenzen. Hat der- Eine vorher unterlassen, solche zu

ziehen, so übernimmt dies pachher ein Andérer. Noch

hatten freisinnige Ansichten die Oberhand, welche ein-

sichtigen Durchschnittsmeinungen entsprachen. Aber

wer vermãsse sich, Ideen überhaupt die Schranken zu

ziehen, innert welcher sie fütderhin zu verharren hätten?

Die Stichhaltigkeit der Konsequenz selbst bleibt ja doch

immer eine offene Fragel Die Kampfmittel bei solchen

Anlãssen sind freilich nicht immer die reinsten und noch

weniger die reinlichsten. Man érinnere sich an den

jüngsten Boulangismus in einem Nachbarlande. Der An-—

griff nun richtete sich jetzt gegen das „System“, wie

es genannt wurde. Einem Regierungssystem lãsst sich

leicht etwas anhaben, selbst wenn an der Fãhigheit,

Rédlichkeit, dem guten Willen der Vertreter wenig aus-

zusetzen wäre. Genau beéesehen galt indess der Kern

des Angriffs mehr der persõnlichenVerkörperung, welche
die Anwendung der privat- und volkswirthschaftlichen
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Lehren jener Zeit in sich begriff gegenüber der andeérer-

seits, wenigstens einigermassen aufgenommenen und seither

brennender gewordenen FErage sozialer Ausgleichung der

Verschiedenheiten im jetzigen Wirthschafts- und Géséell-

schaftsleben. Dabei handelte es sich um éeinen Neéeuguss

des Beéstehenden, nach einem Gepräge jedoch, das erst

allmählich Klarheit gewann.

Die Volksabstimmung vom 26. Januar 1868 sSprach

sich für Réevision der Staatsverfassung und zu dem

Zzwecke für Einberufung eines Verfassungsrathes aus mit

einer Mehrheit, welche die beiderseitigen Erwartungen

überstieg.

Der Verfassungsrath, in dessen Reihen sich auch

H. Studer befand, kam mit dem Verfassungswerk am

31. März 1869 z20 Ende. Am 18. April gleichen Jahres

entschiecd die Volksabstimmung für dessen Annahme mit

35458 gegen 22,366 Stimmen. Damit war die staat-

liche Umänderung entschieden.

„Die Verfassung vom 18. April“, sagt der schweize-

rische Bundesrath in der Botschaft vom 7. Juni, charak-

terisirt sich in Betreff der inneren Verhaltnisse des Kan-

tons durch eine möglichst weitgehende Verwandlung

der Repräsentativrepubliß in eine unmittelbare Volbs-

gesetzgebung mittels Initiative und Réferendum. Esist

also der Kantonsrath künftig nicht mehr gesetzgebender

Körper, sondern nur Vorberathungsbehörde“.

Als Mitglied des Verfassungsrathes hatte sich Régie—

rungsrath Studer grundsätzlich einer Ausdehnung der

„Volksrechte* geneigt gezeigt, übrigens nicht der einzige

von den Kollegen aus dem Régierungsrathe. Während
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seines Verweilens in Glarus war ihm die „Souvéräne

Behörde der Landsgemeindes dieses Kantons lieb ge—

worden.

Die neue Veéerfassung von Zürich eérhielt die Gée—

wahrleistung der Bundesversammlung. Das Zürcher Volk

schritt 1869 zur Neubestellung seiner Réegierung und

zwar ganz aus neuem Personal mit alleinigerAusnahme

von Obeérst Scherer.

Die Amtsthätigkeit von H. Studer als Mitglied des

Reégierungsrathes hatte hienach ihren Schluss gefunden.

Zur „Hebung des allgemeinen Kredits“ sieht die Ver-

fassung die Errichtung einer Kantonalbank vor. Diese

Schöpfung, und die damit verbundene Absicht, sie zu

einem gemeéeinnützigenUnternehmen zu machen, hatteé

einen Hauptstreit zwischen den Parteien gebildet. Ihre

künftise Verwirblichung war der Geégenstand unge—

messener Erwartungen der Einen gewesen und der stärk-

sten Befürchtungen der Andern. Die Volksabstimmung

brachte eine Mehrheit für das Geésetz betreffend die

Züricher Kantonalbank.

Es ist anzuerkennen, dass bei dessen Ausführung

einseitiges Vorgehen vermieden, und auch die Bank-

behörde gemischt besetzt wurde. Die siegreiche Partei

war bei sechs Namen stehen geblieben als unmassgeb-

lichen dortseitigen Vorschlägen für den neungliederigen

Bankrath, aus dessen Mitte die dreigliédérige engere

Bankkommission hervorzugehen hatte. Ihr lag das All-

gemeine der Verwaltung und die Uberwachung des

ganzen Bankbetriebes ob. Für die Spitze schien eine

Persönlichkeit vonnöthen, unanfechtbar nach Seite der
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Fachkenntniss uncd Leistungsfähigkeit; sicher des all-

gemeéinen öffentlichen Vertrauens in Voraussicht ihrer

rationellen sachlichen Auffassung.

Héinrich Studer schien hiefür der géeignetste Mann,

dessep Unbéfangenheit selbst in den vorausgegangenen

bürgerlichen Zwisten sich ausser aller Frage befunden

hatte.

Am 17. November 1869 ward er vom Kantonsrath

wirklich im dritten Wahlgang als siebentes Mitglied des

Bankrathes und im 2. Wablgang als drittes Mitglied der

engern Bankkommission gewählt. Darauf am 1. Dezember

übertrug der Bankrath an alt Regierungsrath H. Studer

den Vorsitz? in der engern Bankkommission, womit nach

damaligem Geésetz zugleich der Vorsitz im Bankrath ver-

bunden war.

Augenscheinlich hatte das Wabhlgeschäft ohne ziem-

liche Mühe sich doch nicht abgewickelt.

Nach éinstimmiger Ansicht hat H. Studer in er-

regter und schwieriger Zeit als Bankpräsident dem wich-—

tigen Institut die erspriesslichtften Dienste géleéistet.

Trefflich unterstützęt von den engern Mitarbeitern und den

Direbtoren der beiden Abtheilungen der Kantonalbank,

trug sein Walten nicht wenig bei zum rasch éerrungenen

allgemeinen Ansehen und Krédite der Anstalt, die sich

steigend befestigten.

H. Studer verliess dieses Amt, als er unter ausser-

gewõbhnlichen Verumständungen Mitglied der Verwaltung

der Schweizerischen Nordostbabngesellschaft wurcde.

Einiger seiner Beiehungen zu derselben ist früher schon

gedacht worden. Weéeiter ergab sich eine solche aus



seinem Antheil an den Bestrebungen der Landesgegend

für das Zustandekommen einer linksufrigen Zürichsee—

bahn. Der Vertrag vom 4. Juli 1872 mit genannter Ge—

sellschaft über Bau und Betrieb jener Eisenbahn trägt

seine Unterschrift als Präsident des Zentralkomites.

Mittlerweile wurde H. Studer 1872 in den periodi-

schen Obtober-Wablen für den schweizerischen National-

rath vom éersten eidgenössischen Wahlkreise zum Ver-—

treter ernannt. Er entzog sich am Schlusse der zweiten

Amtsdauer in Bolge des Ubergangs zur Nordostbahn

der Wiederwabl.

Ein an sich einfacher Vorgang kbennzeichnet die männ-

liche Festigkeit und VUnabhängigheit dieses Volksabge-

ordneten. Vor den schweizerischen Räthen schwebte

1877 der Entwurf für das Fabrikgesetz. Unmittelbar

vor der nochmaligen Berathung im Nationalrath hatten

die Arbeitervereine und Gewerkschaften des Bezirks

Zzürich eine öffentliche Besprechung veranstaltet und

hiezu die Nationalräthe des Wahlkreises eingeladen, um

„pflichtgemässs ihre Stellung zum Gésetze zu erläutern.

H. Studer lehnte das Erscheinen ab. Er kenne seine

Pflichten, lautete die Antwort; die sachlichen Meinungen

seien wohl überall gebildet. Doch um sein Verbalten

zum Gesetze nicht unklar zu lassen, füge er hinzu, dass

er für Verwerfung gestimmt habe und auch demnächst

so stimmen werde. Die Gründe seien ersichtlich aus

einer öffentlichen Meinungsausserung der Kaufmännischen

Gesellschaft, bei deren Fassung er mitgewirkt habe und

um deren Beherzigung erbitte.



Wenn an sich die Auslösung des Wirkungskreises

gegen einen neuen von Erfrischung gefolgt ist, so öffnete

sich doch dieser Auffassung H. Studer nicht leichthin, als

die Schweizerische Nordostbahngeésellschaft am 4. Apri—

1878 auf Grund neuer Statuten ihn zum Mitgliede der

Direktion erwablt hbatte. Zwar gab éer 2zuletzt den alb

seitigen Wünschen Gehör, leistete dem Rufe Folge und

übernahm am 20. August als Direktionspräsident unde

Finanzvorstand die Géeschäfte. Freéeilich die neuen Ob-

liegenheiten bei damaliger Lage des Unternebmens be—

dingten grossen Anspruch an seine Kräfte zumal in

seinem vorgeschrittenen Lebensabschnitt. Allein das

ungetheéilte Zutrauen verschaffte der Berufung ibr be—

sonderes Gewicht. Auch die Erwägung, nicht nur den

Intéeressen einer Gesellschaft von dieser Beédéutung,

sondern ebenso sehr jenen des Gemeinwohls dienen zu

können, war für seinen Entschluss mitentscheidend ge—

wesen.

Die Verbhaltnisse der Uoternchmung hatten sich

— gründlich verandert, seit deren vorsichtiges

nãachstes Ziel hauptsächlich in einsichtsvoller Verwaltung

des Stammnetzes sammt Filialbahnen gesucht worden

war, mit baldig lohnenden, ja glänzenden Bahnerträgen,

Im In- und Auslande hatte die Leitung hohe Achtung

erlangt. Ihr Kredit war so fest gegründet, dass er un—

begrenezt schien.
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Da éreignet sich eine Weltbegebenbeit mit ihrer

Nachwirkung überall hin: der deutsch-französische Krieg

von 1870, und sein siegreicher Ausgang für die deut-

sche Nation. Auf wirthschaftlichem Bocden entsprang

diesem Ausgangeée der Anstoss zur Entfesselung jener

übeérmãassigen Unternebmungslust, welche sich érst éer—

nüchterte, als allgemach Enttäuschungen und Missrech-

nungen ibre Opfer forderten.

Dieser Austoss hatte sowohl das Gotthardbahbn-

projekt mit berühbrt als die Schwei- überhaupt. Zu

beéréits bestandenen gesellten sich weitere Bahnan-—

strebungen übérall je mit ausgiebigsten Réinertrags-

berechnungen; selbst für Seiten- und Neben- oder wétt-

beweérbencde Linien. Unter bewandten Umständen war

die Nordostbahngesellschaft aus der früheren Zurück-

haltung hérausgetreten, allerdings von éeisenbabnpoli-

tischen Erwagungen geleitet. Allein sie überschätzte

hiebei wohl den Schaden, der ihr allenfalls durch Aus-

führung angédeuteter Linien von Séiten Dritter éer—

wachsen wäre; anderseits dagegen mochte sie den ge—

denkbaren eigenen Ausfall bei Selbstübernahme unter-

schãâtzen. Vértrauen in die Nachhaltigkeit bisheriger

uncd auf das Eintreffen künftiger Erfolge hatte nach

einander und ziemlich kurzfällig Verpflichtungen eéein-

gehen lassen von einer Ausdehbnung, welche den unbe—

fangénen Beobachter stutzig machen bonnte, auch hin-

sichtlich der Prage der Erfüllung. Näherte sich doch

in der Géschäfts- und Finanzwelt im Allgeméinen die

Ebbé, welche die chevorige Fluth ablösté.

Die verhängnissvolle Wendung war schliesslich für
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das Untéernehmen zur vollendeten Thatsache geworden,

und der Ausbruch war da.

Als er mit dem empfindlichen Rückgange des

Aktienertrags für 1876 in allgéemeine Sicht gerieth,

hätte der gewitterhafte Umschlag der Stimmung nicht

durchgreifender sein Können. Gewiss ist hingegen, dass

diese Wirkung die réellen Unterlagen weit hinter sich

gelassen hat. Eine kühlere Auffassung wäre der Sache

selbst wie dem eigenen Interesse ebenso nützlich gewesen

als in andern ähnlichen Vorkommnissen da und dort.

Den nächsten Gesellschaftsorganen war der Muth

nicht entsunken, und schon dies Konnte als Anfang des

Wiederaufbaues angeschen werden. An diesen legte

die vom Verwaltungsrathe bestellte Réorganisations-

Kommission ungesäumt die Hand, voraus der Präsident

des Verwaltungsrathes Dr. A. Escher (gestorben 6. De—

zember 1882). Den abbelfenden Haupthebel setzte man

dort ein, wo die Hauptbeschwerungen drückten: bei

den Bauverpflichtungen, den Betriebsausgaben und der

lãhmenden augenblicklichen Finanzlage. In Bezug auf

die Bauverpflichtungen, deren Beéechtsbeständigkeit sich

übrigens nicht übérallhin jedem Zweifel entzogen hätte,

ward eéine zeitweilige Stundung érlangt im Wege der

sogenannten Moratoriumsverträãge. Mit Hülfe der „guten

Dienste“ des schweizerischen Bundeésrathes hatte sich

unter gegebenen Verhältnissen der Zweck allerdings

wohl am chesten érreichen lassen. Das Mittel war je—

doch nicht unvorgreiflich der künftigen Bewegungsfrei-

heit der Unternehmung. Im Feéebruar 1878 gewährten

unteér Vorbehalt erworbener Rechte die schweizerischen
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Rathe die Fristerstreckung um acht Jahre uncd leégten,

„soweit unter den Bétheiligten eine bezügliche Vérein—

barung besteht“, in die spatere Entschliessung des Bun-

desrathes den Entscheid darüber, ob, nach Umfluss des

Jahres 1885, die Nordosthahngesellschaft genügend

wieder erstarkt sei zur Erfüllung der betreffenden Ver-

tragspflichten. Eine Verminderung der Betriebsausgaben

war angebahnt durch Gewinnung des vorübergehend

berufenen Fachmannes Jules Coutin (gestorben 22. Ok-

tober 1879. Die Gründung ferner der bis 1885 be—

sStandenen „Schweizerischen Risenbahnbank“ sollte dazu

dienen, „die zur finanziellen Réekbonstruktion nöthigen

Hũlfsquellen und Kréditmittel zu beschaffen*s. An deren

zustandekommen, das die Unternehmung vor dem Unter-

gange bewahrt hat, war Herr Studer schon als einfaches

Mitglied der Gesellschaft thätig gewesen.

Die Uberschau vorhin hat uns mitten in die Auf-—

gaben und Lebensfragen hineingeführt, füt deren voll⸗

stãndige Lösung Herr Studer nunmehr länger als ein

Jahrzehnt hingebend seine Mitarbeit einsetzte.Es war

auch jetzt noch ein Kampf ums Dasein der Gésellschatft,

aber nun gegen einen neuen Gegner. Jenes Jabrzehnt

zahlte Herr Studer zu den bewegtesten seiner ganzen

Laufbahn. Indess selbst den Uberraschungen ist sein

unzerstörlicher Gleichmuth nie unterlegen. Zu alledem

fehlte nicht ein befriecigender Ausgang.

Einlãssliche Schilderung würde weit über unsern

Rahmen hinausreichen. Zum Verständniss gehören bloss

die nöthigen Streiflichter. Lieber wären wir auch dieser

überhoben geweéesen.



Eine Erstarkung der Gesellschaft Konnte, wie aus

sich selbst folgt, nicht einzig für die gestundeten Bau—

verpflichtungen ins Werk gesetzt werden. Sie hatte

dem ganzen Unternehmen zur Dauer- und Leistungs-

fãhigkeit zu verhelfen. Hiefüt besassen die nächsten

Bétheiligten, die Aktionäre doch wohl nicht das letzte

Anrecht. Etwas verschieden war die Auffassung dort,

von wo aus 1878 die Vérmittlung stattgefunden hatté.

Grosse Privatunternehmungen sind érfalkrungsgemãss

wischen dem Staat und seiner Zuständigkeit übérall

etwas zweifelhaft gebettet. Rechts- und Machtfragen

gleichen ja Zwillingen, die leicht der Verwechslung an-—

heim fallen. Die Unsicherheit beruht auch darauf, dass

der Befehlende nicht der Zablende ist. Selbst die zeit-

weiligeé, günstige oder ungünstige Strömung ist nicht

gleichgültig z. B. nach einer Verstaatlichung der Privat-

bahnen. Verwickelte Geéesellschaftslagen könnten ge—

legentlich der Auf- und Abwicklung sogar den Staats-

interessen gewisse annebmbare Perspektiven éröffnen.

Die Zeit nahte, da der vorbehaltene Entscheid zu

treffen war hinsichts genügender Erstarkung der Nord-

ostbabn zur Erfällung der gestundeten Verpflichtungen.

Béréchnungen über muthmassliche Kosten und Erträge

jener Linien, von hoher Behörde veranlasst, hatten für

den Fall des Baues ungünstige Rückwirkungen auf das

Gesellschaftsunternehmen ergeben.

Auf éeinmal beim Weéitersteuern wird der Kurs ge—

wechselt, wobei bekanntlich Durchsichtigkeit und Folge-

richtigkeit mitunter selbst an érleuchteter Stelle zu

wünschen übrig lassen.
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Zu Ende des Jahres 1886 gab nämlich die Bundes-

behörde den Wunsch zu erkennen, vor Erlass jenes

Entscheids die Prage des Rückkaufs (Ankaufs) der

Nordostbahn mit deren Organen zu berathen. Unter der

Bedingung, dass bei étwaigem Kauf die Verkbäuferin

gleichzeitis von den gestundeten Bauverpflichtungen

gãnzlich befreit werde, liess sich die Verwaltung in die

Bespreéchung ein. Der Bundeésrath sah sich daher ver-

anlasst, mit den Bauinteressenten neue Erörterungen

zu pflegen.

Sein Absprung von der eigentlichen Erage, und

die darin gelegene Verquickung mit der ihr fremden

andern durften auffallen, nicht minder die nachfolgende

Zurückhaltung gegenüber Gesellschaftsangelegenbeiten,

welche geradezu die Erstarkung bétrafen, 2.

—

B

wandlung der höher prozentigen in ein umfassendes An-

leihen zu 49,03 Erhöhung des Geéesellschaftskapitals von

53 auf 68 Millionen Eranben.

Wir ziehen die erklärenden Beweggründe aus den

Aufschlüssen der bundesräthlichen Botschaften an die

Bundeésversammlung vom 25. Mai und 3. Dezember 1888:

Ausführung der sogenannten Moratoriumsverträge birgt

für den Bund eine schwere Last in sich für den Fall des

ihm zu seiner Zeit Konzessionsgemäss freistehenden Bahn-

rückkaufes. Zweck des Kaufversuchs war die Ab—

walzung dieser Last und, wenn nicht völlige Beseitigung

doch möglichste Einschränkung des drohenden Schadens,

welcher in der Botschaft auf 25 Millionen Franken ge—

schãtzt wird. 2war verpflichtet die von einer Bahnge-

sellschaft mit einem Dritten eingegangene Verbindlich-
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keit den Bund nicht und nöthigt ihn ebenso wenig, er—

theilte Konzessionen durch neue Fristbewilligung auf—

Feche eu halten. Genöthigt biezu ist er bier bloss

darum, weil sonst der Vortheil des Bundesbeschlusses

von 1878 nur der éinen Séite zufiele, den beétreffenden

Landésſsgegenden dagegen die Benachtheiligung. Wie

aber jener früher berührte Schaden ohne Béeeinträch-

tigung wirklicher Verkehrsinteressen auf das wöglichst

geringe Mass zu beschränken, und welche Bedingungen

darum an die Fristerstreckhungen zu knrüpfen seien,

werde sich im einzelnen Fall ermessen lassen.

Die Unterbandlungen mit den Bauintéressenten,

welche den Besitz ihres alten „Scheines“ höher wertheten,

zerschlugen sich.

An der Generalversammlung vom 29. juni 1886

hatte H. Studer, vor seinerWiederwahl zum Mitgliede

der Direktion, die Erklärung abgegeben, dass er sich

vorbehalte, selbstwahrend der (vierjührigen) Amtsdauer

in jedem ihm räthlich scheinenden Zeitpunkt die Stelle

niederzulegen.

Neue Wandlung.

Am 6. Juni 1887 untersagt der schweizerische Bun-

desrath für so lang, als nicht sein Entscheid über Er—

starkung getroffen sein werde, die Verfügung über den

jährlichen Reinertrag (inbegriffen den von 1886).

Darauf am 23. Juni fällt er den Hauptentscheicd

dahin: Die Gesellschaft ist genügend erstarkt, um Bau

und Beétrieb der s. g. Moratoriumslinien an die Hand zu

nehmen, beriehungsweis ihre daherigen Verpflichtungen

zu erfüllen, vorbehältlich Bestimmung der Béihenfolge.
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Erstarkt schlechthin — sollte man wohl meinen,

auch im Hinbliceßk auf den Wortlaut des Bundeéesbe—

schlusses vom 14. Féebruar 1878. Kéineswegs: erstarbt

bloss unter Bedingungen, — wie aus der Begründung

hervorgeht. Nach dieser fehlt es an der nöthigen Er—

starkung, sofern die Bausumme im Wege von Anleiben

beschafft wircd wohl aber ist sie vorhanden bei Veéer-—

wendung der jährlichen Réeinerträge zu jenem Zweck.

Durch die bundesräthliche Erblärung über genügende

Erstarkung wird die Nordostbahn verpflichtet, die Mittel,

welche ihre ſipanzielle Stärke ausmachen, zur Ausführung

der im Baue gestundeten Linien du verwenden und jeder

Massnahme sich zu enthalten, wodurch die Erstarkung

wieder gefährdet werden bönnte.“

Unterm 28. Juni 1887 beédiente sich die Géeneral-

versammlung ihres Réchtes, verfügte über den Réeiner-

trag von 1886, setzte aber die Verwendung eéeinstweilen

aus und eéermächtigte die Verwaltung zum Ergreifen

der gutscheinenden Réchtsmittel. Doch die darauf ein-

geleitete Nichtigkeitsbeschwerde ward von der zürche—

rischen Appellkammer als unstatthaft erklärt, 24. Sept.

1887, da „das ganze Vérfahren als ein Akt der öffent-

lichen Gewalt zu betrachten sei, uncd Beschwerde darüber

bei der Bundesversammlung anzubringen wäré“.

In unbefangenen Kréisen hatte das Veértrauen in

die Unternebmung festen Boden gewonnen. Beweéeis

dafür das Anerbieten an die Verwaltung: ihr das Ge—

lingen einer Erhöhung des Gesellschaftskapitals zu ge—

wäahrleisten. Auf diesem Wege gründlichsſster Sicherung

der gesellschaftlichen Finanzen verlor die Dividenden-
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sperre jede Unterlage. Die Generalversammlung ge—

nehmigte den betreffenden Vertrag (29. Dezember 1887)

und traf zugleich eine bezügliche Statutenänderung. Der

Erfolg war vollkommen, sobald endlich die bestandenen

Heémmnisse entfielen.

Zum Kampf oder zur Schlacht bedarf es der Armée.

Es ist aber schon vorgekbommen, dass die Führer der

nöthigen Truppen nicht ansichtis wurden. Den Vor—

fällen von 1876 war die Entwerthung der Aktien ge—

folgt. Sie wurden eine Zeit lang zum Theil ein Spiel-

Ppapier. Schliesslich hatten sie sich in der Mehrzabl

in verhältnissmässig wenigen gebietenden Händen ge—

sammelt.

ſeebereece cceer—e————

Dem schweizerischen Bundesrathe war von einem

Aktionãr, der éeine bedeutende Anzahl von Nordost-

bahnaktien besass und nach seiner Mittheilung in nãchster

Zeit über das absolute Mehr sämmtlicher Aktien ver-

fügen könne, ihr Verkauf zu einem bestimmten Preis

angeboten worden. Der Bundesrath schlug der Nord-

ostbahnverwaltung Fortsetzung der Kaufsverhandlungen

vor. Dies veranlasste im schweizerischen Nationalrath

eine Interpellation über den Stand der Angelegenheit

(19. Dezember 1887). Der Vorsteber des Eisenbabn-

departements beantwortete sie von dortseitigem Geée—

sichtspunkt.

Aus jenen Konferenzyerhandlungen ging der bundes-—

rãthliche Kaufsentwurf vom 18. Januar 1888 hervor.

Hienach tritt die Nordostbahngesellschaft dem Bund

ihr ganzes bewegliches und unbewegliches Vermögen



ab. Er übernimmt es mit allen Rechten und Verbind-

lichkeiten, vorbehaltlich der Hohéitsrechte“. Seine

Gegenleistung besteht, der Hauptsache nach, in 600 EFr.

für jede Prioritäts- und in 500 Fr. für jede Stammabtie,

zahlbar in eidgénössischen Obligationen zu 3Y0

Vom Verwaltungsrathe wurde der Generalversamm-

lung Nichteintreten beantragt, weil der Inhalt des Ver-

tragsentwurfs nicht im Gesellschaftsinteresse liege. Die

Generalversammlung vom 25. FEebruar 1888 lehnte den

verwaltungsrãthlichen Hauptantrag ab und entschied

sich für Annabhme des bundesräthlichen Kaufsanerbietens

mit einigen Abweichungen, und z2war mit 4468 gegen

875 Stimmen. Der Bundesrath erklärte am 19. Mär-

den Kaufsentwurf wegen Nichtannahme als hingefallen;

ohne neue Verhandlungen auszuschliessen, zu welchen

aber die Direktion nicht Hand bot.

Die Sache hatte r Ence.

Uber das Vorgehen des schweizerischen Buncdkes-

rathes in diesen Angelegenheiten war von der Bahn-—

verwaltung im Juni 1888 Beschwerde gefübrt worcden.

Auf das Géesuch, dass die Bundesversammlung u. A.

ausspreche, der Bundesrath sei nicht berechtigt, zum

Zzwecke der Sicherung der Mittel für den Bau der s. g.

Moratoriumslinien das Vermögen oder die BRéinerträge

der Nordostbahn mit Beschlag zu beéelegen, trat sie nicht

éein, indem nur gegen Beschlüsse, nicht auch gegen

Motive von Beschlüssen Rechtsmittel zulässig seien, nun-—

mehr aber keinStreit über einen thatsächlichen Fall

mehr walte, nachdem inzwischen vom Bundesrathe die

Statutenanderung genebmigt, die Dividendensperre auf—

—
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gehoben, die Bau-Reéihenfolge für die Moratoriumslinien

bestimmt, und der Finanzausweis für dieselben abge—

nommen worden war.
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Praàsident Studer hatte den von ihm beabsichtigten

Rüchtritt Spatestens auf Ende Juni 1889 vertagt. Der

Bau jener Linien, an die sich so schwere Verwicklungen

knupften, stand im Beginn. Sein eigenes Wirken hielt

er für abgeschlossen. War doch das Ziel auch seiner

Beémũhungen erreicht, die Wiederaufrichtung des Unter-

nehmens.

Die Generalversammlung vom 28. Juni wurde diesem

Entschlusse gerecht mit vollster Anerkennung derblei-—

benden Verdienste des Scheidenden. „FJerr Studer hat,

eine angeschene Stellung verlassend, im Augenblicke

der schwersten RKrisis der Unternehmung ihr seine ganze

Kraft zugewendet und dadurch allein schon den beinahe

ganz entschwundenen Glauben an die Möglichkeit der

Rettung neu belebt. Er hat in den folgenden jabren,

den schwierigsten seit dem Bestande der Bahn, an der

Spitze der Direktion mit aufopfernder Thätigkeit das

Wiedergedeihen des Unternebmens befördern geholfen.“

So würdigte die Versammlung sein Wirken. Sie ver—

ordnete zugleich, dass der Verwaltungsrath dieser An-

erkennung in besonderer Weise Ausdruck veéerleibe.

Ferner erwahlte sie Herru Studer zu dessen Mitglied.

Spater unterzog er sich noch der Stellvertretung für das

Pràsidium.



Der Tod der Gattin (10. Marz 1889), nach lang

jãhrigem Leiden, hatte Herrn Studer erschüttert. Sein

Grundsatz: man müsse sich ins Unverméeidliche mög-

lichst gut schicken, bildete nun für ihn die Stütze. Das

Geéfühl der Vereinsamung blieb ihm. Der Sohn war

durch Berufsthätigkeit zum Wohnsitz? im Auslande ver-

anlasst; nur die Töchter liessen sich leichter erreichen

oder brachten mit den Kindern öfteres frohes harmloses

Leben ins Haus. Aber jener Gram beéfiel den Gross-

vater verstãrkt, als nicht gar lange nach einander Krank-

heiten z2wei blühende Enkel hingerafft batten. Ernst

und Schweigsamkeit waren nun noch mehr als früher

seine Begleiter, gemildert wie immer durch liebevolles

und freundlichesWesen den Angehörigen gegenüber.

Doch wie dem Glücklichen, so scheint auch dem

Gesunden keine Stunde zu schlagen, Wem lebenslang

Thãtigkeit Becdürfniss, und Arbeit Genuss gewesen sind,

vermag sich selbst im äussersten Abschnitte nur schwer

davo —rennen, n den berren ceen barte Herr

Studer sichtlich gealtert, indess die Familie dem Heil

des nunmehrigen Ausruhens vertraute. Allein der An-—

spruch an den Mann allgemeinen Vertrauens bestand.

Die Aufgaben, und deren Eigenart, welche ihn jetzt

stark beschäftigten und für sich einnahmen, waren: Die

EPinleitungen füt die Quellwasserversorgung und für ein

neues Schulgebäude zu Kilchberg. Ungeachtet bemerk-

barer auffälliger Ermüdung hatte Herr Studer kurz vor

dem Todestage noch eine mehrstündige Wanderung im

Queéllengebiete von Kilebberg mitgemacht. Der zähe

Körper, und die Willensenergie schienen lhm unbesieg-
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lich gegenüber allen Anfechtungen. Am 21. März wohnte

er der Sitzung des Verwaltungsrathes der Schweize-

rischen Kreditanstalt bei, dessen Mitglied er seit 1885

gewesen war, und Abends führte er den Vorsitz in der

Gemeindeschulpflege von Kilchberg. Andern Tages —

es war sein letzter —, als der ärztliche Rathgeber Rube

empfahl, gab der Greis zur Antwort: „Ich darf nicht

müde werden, denn es liegt noch viel Arbéit vor mir“.

So vel Muhe es ikn kostete, er verfügte sich am

6

Eine Frage, welche Herr Studer seit Jahrzehnten

mit der ihm eigenen Bebarrlichkeit verfolgt hatte, be⸗

traf den Grundsat- proportionaler Vertretung der Mei—-—

nungs-Gruppen in Bestellung politischer Körperschaften

z. B. des Kantonsrathes. Die Angeéelegenheit harrt noch

der parlamentarischen Abwicklung uncd Kam an diesem

Tag im Ausschuss zur Behandlung. Herr Studer übte

hier seine letzte politische Thätigkeit aus und gewann

hart vor Lebensschluss den letzten Sieg. Der von ihm

ausgeéarbeitete Entwurf mit WMeisung für eéin Geset⸗

(System Hagenbach-Bischoff) erhielt grundsãtzlich wenig-

stens die Billigung des Ausschusses. Freilich ahnte der

vormalige Kantonalbank-Vorsteher nicht, als er am selben

Tag éinem der Direktoren, seinem alten Géfahrten, das

Grabgeéleite gegeben hatte, dasshm nur wenige Stunden

bis zum eigenen Abschiede bemessen séien.

Zu Haus éempfieng den müden Ankömmling sein

zu dessen grosser Freude aus dem Auslande zurück-

gekehrter Sohn. Herr Studer begab sich früher als ge—

wvöhnlich zur Ruhe. Um halb z7wölf Ubr fühlte er sich



unwobl, erholte sich aber scheinbar wieder, um kurz

darauf seine Seele auszuhauchen. Der auf sein heftiges

Rlingeln ans Lager geéeilte Sohn fand den Vater in den

letzten Zügen. Es war im Beginn des 28. Mär-.

Die Bamilie hatte ihr theures Haupt und ihren

besten FEreund verloren, das Land éinen BRéepublikaner

von echtem Schrot und Korn.

Ubeérall im Kanton und weit über dessen Markben

verbreitete sich die Trauer um ihn.

Ein klarer Erühlingsmorgen lag über dem Land,

als am 27. März 1890 die sterbliche Hülle von Heinrich

Studer unter den Zeichen der Verehrung und einem

ahlreichen Geleite von nah und fern auf dem hoch-

gelegenen Friedhofe zu Kilchberg bestattet wurcde.

Mai 18090.

E. Suter.


